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RESTNUTZUNGSDAUERVERKÜRZUNG
DURCH SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN
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1. RAHMEN UND GRUNDLAGEN
GESETZE UND NORMEN
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Einkommensteuergesetz als Grundlage

n Schlussfolgerung: Ein regelmäßiger Blick ins Gesetz lohnt sich für die Details.
n Der Nachweis war grundsätzlich schon immer möglich.
n Die AfA-Tabellen stellen eine Art typisierte Bewertung dar, ähnlich wie bei der 

Grundsteuer.
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Einkommensteuergesetz als Grundlage

n BFH-Urteile beziehen sich auf diesen Part und konkretisieren, auch wenn der 
Einzelfall der Klage auf den ersten Blick gar nicht so aussieht.

n à siehe BFH-Urteil vom 28.07.2021, IX R25/19
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Setzungen durch das BFH-Urteil IX R25/19 vom 28.07.2021
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Setzungen durch das BFH-Urteil IX R25/19 vom 28.07.2021
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Setzungen durch das BFH-Urteil IX R25/19 vom 28.07.2021
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Setzungen durch das BFH-Urteil IX R25/19 vom 28.07.2021

n Quintessenz: ÖBUV-Sachverständige oder Zertifizierte sind notwendig.
n Diese arbeiten üblicherweise in der ImmoWertV und nicht als technische Gutachter.
n Im SWV wird ein modellhafter Ansatz zur Bestimmung des fiktiven Gebäudealters 

verwendet. à eigentlich nicht gemeint in § 7 EStG, aber
n muss akzeptiert werden, sofern die weiteren Darlegungen schlüssig sind.
n Auf den Text und die Dokumentation kommt es an.
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n BFH, Urteil vom 09.07.2013 – IX R 39/12: Verkürzung auf 20 Jahre anerkannt, weil der 
Abriss schon konkret geplant war.

n BFH, Urteil vom 04.02.2020 – IX R 14/19: Verkürzte Nutzungsdauer nur mit konkreten 
objektbezogenen Belegen (z. B. Bauschäden, Marktsituation) zulässig.

n BFH, Urteil vom 28.07.2021 – IX R 25/19 (oben): Gutachten reicht, keine zusätzliche 
Abrissgenehmigung erforderlich.

n Quintessenz: Die Vorgehenslogik muss technisch begründet sein, aber dann 
erläutern, welche wirtschaftliche Wirkung sich entfaltet.

n Auch veränderte Rechtsverhältnisse sind seit 2023 (BMF Leitsätze) anerkannt.

Weitere Beispiele aus der Rechtsprechung
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n Steuerrechtlich:
§ Wenn die voraussichtliche tatsächliche RND kürzer ist als die gesetzlich 

unterstellte, darf statt der typisierten AfA nach der tatsächlichen Abnutzung 
abgeschrieben werden.

n ImmoWertV à individuell zu bestimmende RND
§ § 6 Abs. 6 ImmoWertV: Die RND ist von der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer 

abzüglich des Alters des Gebäudes abzuleiten, soweit keine andere RND erkennbar 
ist.

§ § 40 Abs. 3 ImmoWertV: Eine Verlängerung oder Verkürzung der RND ist möglich, 
wenn sich aus den objektspezifischen Grundstücksmerkmalen (z. B. Bauqualität, 
Modernisierung, Abnutzung) Anhaltspunkte ergeben.

Weitere Rahmenbedingungen
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n Rechtsprechung: Der Bundesfinanzhof (z. B. BFH IX R 25/19, 2021) hat klargestellt, dass 
Steuerpflichtige Anspruch darauf haben, eine kürzere Restnutzungsdauer geltend zu 
machen, wenn sie durch ein fundiertes Gutachten nachgewiesen wird.

n Finanzämter akzeptieren Gutachten grundsätzlich, wenn:
§ sie von öffentlich bestellten oder vereidigten Sachverständigen stammen,
§ der bauliche Zustand, die Bauqualität oder wirtschaftliche Gegebenheiten (z. B. Abriss, schlechte 

Vermietbarkeit) nachvollziehbar dokumentiert sind,
§ die Restnutzungsdauer plausibel und nicht „künstlich gedrückt“ wirkt.

n Erfolgsquote in der Praxis (nach Erfahrungsberichten von Steuerberatern):
§ hoch (ca. 70–80 %), wenn das Gutachten gut begründet und fachlich solide ist.
§ gering, wenn es nur pauschal eine „niedrigere Nutzungsdauer“ behauptet oder vom Eigentümer selbst 

kommt.
§ Risiko: Finanzämter fordern teils ein Gegengutachten vom Bauamt oder einen Prüfbericht des eigenen 

Bausachverständigen.

Zwischenfazit zur Erfolgsquote
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2. VORGABEN AN DIE 
GUTACHTENERSTELLUNG

BMF UND BFH SEIT 2023
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BMF vom 22.02.2023
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BMF vom 22.02.2023



Restnutzungsdauergutachten | Prof. Dr. Marco WÖLFLE |  15

n Verständnis für die Arbeitslogik im FA
§ Bewertungen sind dort üblicherweise typisiert
§ Ein Grundverständnis im Bewertungsgesetz hilft daher auf jeden Fall
§ Die MA des FA werden auf die ImmoWertV geschult, um Gutachten von Sachverständigen 

zu prüfen
§ Formale Prüfung à hier bitte keine Fehler oder Lücken riskieren!
§ Materielle Prüfung

n Wie bei jeder Wertermittlung: Höchstpersönliche Besichtigung
n Keine Vorgaben zur Reihenfolge, aber zur Vollständigkeit
n Erhöhte Ansprüche an die Nachvollziehbarkeit
n Anspruch darzulegen, warum am Ende der erklärten RND kein Nutzungsvorrat mehr 

vorhanden ist.

Wichtig für das Gutachten
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n Grundbuchangaben
n Kurzbeschreibung der Immobilie 
n Flächenangaben und Grundriss
n Festlegung der Gesamtnutzungsdauer 
n Energetische Darstellung
n Wirtschaftliche Nutzbarkeit 
n Anlehnung an Restnutzungsdauerberechnung nach ImmoWertV2021
n Gewerkdarstellungen
n Punkte für Modernisierungsmaßnahmen
n Sehr ausführliche Fotodokumentation
n Gewichtung der Feststellungen 
n Ableitung der Restnutzungsdauer nach Tabelle der ImmoWertV 

Beispielaufbau Gutachten – SV Schlocker IVD-DIT 
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n 1. Allgemeine Angaben zum Objekt

n 1.1. Auftragsgegenstand und Ausschlüsse

n 1.2. Ortsbesichtigung / Teilnehmer

n 1.3. Gelieferte Unterlagen des Auftraggebers

n 1.4. Nutzung des Objektes zum Bewertungsstichtag

n 1.5. Definition des Verkehrswertes gemäß BauGB und BewG

n 1.6. Gewährleistung

n 1.7. Urheberrecht

n 2. Lage des Bewertungsobjektes und Rahmendaten

n 2.1. Makrolage des Objektes

n 2.2. Mikrolage des Objektes

n 2.3. Kaufkraft und Arbeitslosenquote

n 2.4. Demographische Entwicklung des Gebiets

n 2.5. Lokaler Immobilienmarkt

n 3. Beschreibung des Grundstücks

n 3.1. Darstellung des Grundbuchs

n 3.2. Rechte, Lasten und Beschränkungen außerhalb des Grundbuchs

n 3.3. Altlasten und Kontaminierungen

n 3.4. Denkmalschutz

n 3.5. Nachbarschaftsrechtliche Vereinbarungen

n 3.6. Lärm und Immissionen

n 3.7. Abgabenrechtliche Situation

Beispielaufbau Gutachten – DIA-Zert
n 4. Naturgefahren

n 4.1. Definition und Abgrenzung von Naturgefahren

n 4.2. Hochwasser

n 4.3. Erdbeben

n 4.4. Hitzewellen / Extreme Hitze

n 5. Beschreibung des Objektes

n 5.1. Charakteristika des Grundstücks

n 5.2. Darstellung der Flächen

n • Grundstücksgröße

n • Wohnfläche

n • BGF

n • umbauter Raum

n • Nutzfläche

n • Geschossfläche

n 5.3. Durchgeführte und geplante Modernisierungsmaßnahmen

n 5.4. Darstellung des Baujahrs bzw. rechnerisches Baujahr

n 5.5. Erläuterungen zum Gebäude und Baubeschreibung

n 5.6. Instandhaltungszustand und Baumängel

n 5.7. Energetischer Zustand des Objektes

n 5.8. Barrierefreiheit des Objektes



Restnutzungsdauergutachten | Prof. Dr. Marco WÖLFLE |  18

n Pauschale Aussagen gegenüber Auftraggebern könnten gefährlich sein, denn…
n die tatsächliche Abschreibung weicht bei sehr alten Liegenschaften weit vom 80%-

Gebäudeanteil ab.
n Finden sich im KV keine Angaben zum gewillkürten Bodenwert, so übernimmt das FA 

die Quoten nach der Berechnungshilfe des BMF (Übungsdatei in Excel)
§ Beispiel WE in Freiburg Baujahr 1903 à Bodenwertanteil über 50%!!!
§ Die Tabelle gibt Anpassungsweisungen vor

n Entweder eine Systematik auf der Tabelle entwickeln oder sehr genau in die beiden 
Anlagen 1 und 2 der ImmoWertV sehen à jeden Punkt adressieren und würdigen 
(Beschreibung und Bewertung erkennbar trennen)

n à siehe Übungsbeispiele

…bevor es losgeht
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n Gibt es Vorgaben von der OFD?
n ÖBUV oder Zertifizierung vorhanden und noch gültig?

n Unterlagen vom Auftraggeber
§ Anhaltspunkte und Aussagen, die sich technisch, wirtschaftlich, rechtlich nachvollziehen 

lassen
§ Vollständige Unterlagen zum Gebäude und zur Qualität
§ à keine Garantie übernehmen, aber Aussichten schildern und vorbereiten, dass das FA 

Rückfragen stellen könnte, die nach Einreichung zu einer zweiten Runde führen würden

n Eindeutige Sachverhalte, die auch für Dritte nachvollziehbar sind
§ Beschreibung
§ Abweichung von der zeitgemäßen Norm / Qualität
§ Würdigung mit Einschätzung, warum RND kürzer

Checkliste zur Umsetzung
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n Wie immer:
§ Zweck: Gutachten zum Nachweis einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer
§ Stichtag

n Ausführliche Bezugnahme auf
§ Bewertungsnormen
§ Obige Rechtsgrundlagen zur Restnutzungsdauerverkürzung

n Erfahrungswerte, was gut ankommt
§ Beschreibung mit viel Text und Schlussfolgerung
§ vs. tabellarische Übersichten und Zusammenfassungen
§ Gesamtergebnis / -übersicht am Anfang oder Ende

Wichtige und mögliche Punkte im Gutachten
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Bezug zur Norm, aber nicht nur einordnen, 
sondern Abweichung klären
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n An vielen Stellen gilt: Je besser dokumentiert, umso größer die Chance auf Erfolg.
n Ausführliche Pläne und Fotodokumentationen sowie Berichte zu…
§ Baujahr
§ Gebäudeart
§ Geschossangaben (Bsp. 3-geschossig, unterkellert, ausgebautes Dachgeschoss)
§ Außenwände
§ Fenster
§ Treppenhaus
§ Mauerwerk / Decken
§ Dach
§ Elektrik
§ Heizung
§ Ausstattung der Wohnungen

Umsetzung
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n Beschreibung technischer Anlagen

§ Heizung

§ Druckerhöhungsanlagen (benötigen Strom)

§ Wasserkraftwerke (benötigen Strom)

§ Schwimmbadtechnik (normal oder über Solar)

§ Toilettenwasser über Zisterne

§ Solaranlage

n Darstellung Energieausweis

n Angaben zu Dämmungen

§ Außenwand

§ Kellerdecke

§ Dachdämmung

n Heizung

§ Kesselanlage

§ Heizkörper

§ Leitungen

§ Warmwasseraufbereitung

§ Gebäude-Energie-Gesetz

n Stellungnahme und Würdigung des Sachverständigen

Umsetzung – insb. Energetik
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Beispiel zeitgemäßer Grundriss?
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Bilder sagen mehr als tausend Worte…
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n Hier muss begründet werden, z. B. über Vergleiche und Marktstudien, betreffend…
n Höhere Betriebs- / Nebenkosten
n Marktgängigkeit

n Anhaltspunkte:
§ Preisentwicklung verschiedener Marktsegmente / Demographie und Altersgruppen 

auf dem Immobilienmarkt
§ Akzeptanz verschiedener Immobilieneigenschaften / Sanitäranlagen oder 

Passivstandard
§ Betriebskostenvergleiche
§ …

Neben der Technik die Wirtschaftlichkeit und 
Marktgängigkeit nicht vergessen…
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Beispielgewichtungen Gutachten – SV Schlocker IVD-DIT 

Genügt zeitgemäßen 
Ansprüchen

Anteil der Maximalpunkte

… in vollem Umfang 100 %
… überwiegend 75 %
… hinreichend 50 %

… eingeschränkt 25 %
… nicht mehr 0 %

Modernisierungselement Ansatz Punktevorgabe 
eigenes Modell 

Punkte 
Objekt 

Modernisierung des Dachaufbaus 25% 2 0,5 
Modernisierung der Fenster und 
Außentüren  

50% 2 1 

Modernisierung der Leitungssysteme 
(Strom, Gas, Wasser, Abwasser)  

25% 2 0,5 

Modernisierung der Heizungsanlage 50% 2 1 

Energetischer Zustand der Außenwände  0% 2 0 

Energetischer Zustand des Daches 0% 2 0 

Modernisierung von Bädern  25% 2 0,5 

Modernisierung des Innenausbaus, z. B. 
Decken, Fußböden, Treppen 

50% 2 1 

Wesentliche Verbesserung der 
Grundrissgestaltung  

0% 2 0 

Modernisierung der Tragstruktur 0% 2 0 
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Diskussionsbeispiel aus Freiburg
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
- Raum für Fragen und Diskussion -


